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hat der 1. Senat des Bundesverwaltungsgerichts  
auf die mündliche Verhandlung vom 19. Februar 2026 
durch den Vorsitzenden Richter am Bundesverwaltungsgericht Dr. Keller,  
die Richter am Bundesverwaltungsgericht Prof. Dr. Fleuß, Dollinger und  
Böhmann und  
die Richterin am Bundesverwaltungsgericht Fenzl 
 
 
für Recht erkannt: 
 
 

Das Urteil des Verwaltungsgerichts Stuttgart vom 
24. Januar 2025 wird geändert. Die Klage wird insge-
samt abgewiesen. 
 
Die Kläger tragen die Kosten des gesamten Verfah-
rens. 
 

 
G r ü n d e : 

 

I 

 

Die Kläger, irakische Staatsangehörige, wenden sich gegen die ihnen gegenüber 

verfügte Abschiebungsandrohung und den Erlass eines Einreise- und Aufent-

haltsverbots. 

 

Auf ihren Antrag erkannte die Hellenische Republik den Klägern zu 1 und 2 im 

Jahr 2019 die Flüchtlingseigenschaft zu. Im Januar 2021 reisten die Kläger zu 1 

und 2 mit ihren beiden minderjährigen Kindern, den Klägern zu 3 und 4, in die 

Bundesrepublik Deutschland ein. Mit Bescheid vom 13. Februar 2023 lehnte 

das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (im Folgenden: Bundesamt) ihre 

Anträge auf Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft, auf Anerkennung als Asyl-

berechtigte, auf Zuerkennung des subsidiären Schutzstatus und auf Feststellung 

eines Abschiebungsverbots nach § 60 Abs. 5 oder 7 Satz 1 AufenthG ab, drohte 

ihnen die Abschiebung in den Irak an und ordnete gemäß § 11 Abs. 1 AufenthG 

ein Einreise- und Aufenthaltsverbot an, das es auf 30 Monate ab dem Tag der 

Abschiebung befristete. 
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Auf die hiergegen erhobene Klage hat das Verwaltungsgericht die Abschie-

bungsandrohung und das Einreise- und Aufenthaltsverbot aufgehoben und die 

Klage im Übrigen abgewiesen. Zur Begründung hat es ausgeführt, das Bundes-

amt habe das Vorbringen der Kläger zu ihrem individuellen Verfolgungsschick-

sal mit überzeugenden und nachvollziehbaren Gründen, denen sich das Gericht 

anschließe, als unglaubhaft gewertet. Die Androhung der Abschiebung der Klä-

ger in ihr Herkunftsland und das Einreise- und Aufenthaltsverbot seien rechts-

widrig. Diese könnten sich auf das Abschiebungsverbot aus § 60 Abs. 1 Satz 2 

AufenthG berufen, weil ihnen Griechenland die Flüchtlingseigenschaft zuer-

kannt habe. Eine Abschiebung nach Griechenland habe den Klägern nicht ange-

droht werden dürfen, weil sie dort im Falle einer Rückführung der ernsthaften 

Gefahr einer Verletzung in ihren Rechten aus Art. 4 GRC ausgesetzt würden. 

Das Unionsrecht sehe eine begrenzte Bindung der Beklagten an die Zuerken-

nung von Flüchtlingsschutz durch Griechenland vor, solange nicht die zustän-

dige Behörde des Staats, der dem Ausländer die Flüchtlingseigenschaft zuer-

kannt habe, beschließe, ihm diese nach Art. 14 RL 2011/95/EU abzuerkennen.  

 

Zur Begründung ihrer durch das Verwaltungsgericht zugelassenen Sprungrevi-

sion macht die Beklagte geltend, § 60 Abs. 1 Satz 2 AufenthG sei teleologisch 

einschränkend auszulegen, wenn eine vollumfängliche Prüfung des Asylantrags 

ergebe, dass eine Gefahr im Herkunftsstaat nicht drohe. Andernfalls gelangte 

man zu einer mittelbaren Bindungswirkung der Schutzentscheidung des ande-

ren Staats, die unionsrechtlich gerade nicht bestehe. Eine Verletzung des 

Refoulement-Verbots sei in diesen Fällen nicht zu besorgen. 

 

Die Kläger verteidigen das Urteil des Verwaltungsgerichts. 

 

Der Vertreter des Bundesinteresses führt aus, das Urteil des Gerichtshofs der 

Europäischen Union (im Folgenden: Gerichtshof) vom 18. Juni 2024 - C-753/22 

[ECLI:EU:C:2024:524] - stehe der Annahme einer Bindungswirkung anderer 

mitgliedstaatlicher Entscheidungen über die Zuerkennung internationalen 

Schutz entgegen. Wie sich aus der Entstehungsgeschichte des § 60 Abs. 1 Satz 2 

AufenthG, der aus § 51 Abs. 2 AuslG 1990 hervorgegangen sei, ergebe, habe der 

nationale Gesetzgeber nicht beabsichtigt, eine Bindung an einen durch einen 
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anderen Mitgliedstaat gewährten Schutzstatus für die Rückkehrentscheidung 

auch in Fällen zu schaffen, in welchen durch den Mitgliedstaat eine vollumfäng-

liche Prüfung des Asylbegehrens in der Sache durchgeführt werde.  

 

II 

 

Die zulässige Revision der Beklagten ist begründet. Das angegriffene Urteil ver-

letzt Bundesrecht (§ 137 Abs. 1 Nr. 1 VwGO). Es steht nicht im Einklang mit § 34 

Abs. 1 Satz 1 AsylG i. V. m § 60 Abs. 1 Satz 2 AufenthG (1.) und § 11 Abs. 1 

AufenthG (2.). Der Senat kann den Rechtsstreit auf der Grundlage der vorhan-

denen tatsächlichen Feststellungen selbst entscheiden (§ 144 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 

VwGO) und die Klage auch insoweit abweisen, als das Verwaltungsgericht ihr 

stattgeben hat (3.). 

 

1. Unter Verletzung von § 34 Abs. 1 Satz 1 AsylG und § 60 Abs. 1 Satz 2 AufenthG 

hat das Verwaltungsgericht entschieden, die gegen die Kläger verfügte Andro-

hung ihrer Abschiebung in die Republik Irak sei rechtswidrig. 

 

Das Bundesamt erlässt unter den in § 34 Abs. 1 Satz 1 AsylG geregelten Voraus-

setzungen eine schriftliche Abschiebungsandrohung. Die Gewährung von 

Flüchtlingsschutz durch einen anderen Mitgliedstaat, hier die Hellenische Re-

publik, steht in einer Situation wie der vorliegenden der Androhung der Ab-

schiebung des Drittstaatsangehörigen in dessen Herkunftsland durch den zur 

Entscheidung über den neuerlichen Antrag auf internationalen Schutz berufe-

nen Mitgliedstaat weder aus Gründen des nationalen Rechts (a.) noch im Hin-

blick auf das Unionsrecht (b.) entgegen. 

 

a. Das Verwaltungsgericht hat revisibles Recht verletzt, indem es angenommen 

hat, die Gewährung von Flüchtlingsschutz durch einen anderen Mitgliedstaat, 

hier die Hellenische Republik, stehe in einer Situation wie der vorliegenden der 

Androhung der Abschiebung der Drittstaatsangehörigen in deren Herkunfts-

land nach § 60 Abs. 1 Satz 2 Var. 3 AufenthG entgegen.  
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Gemäß § 60 Abs. 1 Satz 1 AufenthG darf ein Ausländer in Anwendung des Ab-

kommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge 

(BGBl. 1953 II S. 559) nicht in einen Staat abgeschoben werden, in dem sein Le-

ben oder seine Freiheit wegen seiner Rasse, Religion, Nationalität, seiner Zuge-

hörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen seiner politischen 

Überzeugung bedroht ist. Nach § 60 Abs. 1 Satz 2 Var. 3 AufenthG gilt dies unter 

anderem auch für Ausländer, die außerhalb des Bundesgebiets als ausländische 

Flüchtlinge nach dem Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge aner-

kannt sind. Wenn sich der Ausländer auf das Abschiebungsverbot nach § 60 

Abs. 1 AufenthG beruft, stellt das Bundesamt gemäß § 60 Abs. 1 Satz 3 AufenthG 

außer in den Fällen des § 60 Abs. 1 Satz 2 AufenthG in einem Asylverfahren fest, 

ob die Voraussetzungen des § 60 Abs. 1 Satz 1 AufenthG vorliegen und dem Aus-

länder die Flüchtlingseigenschaft zuzuerkennen ist. 

 

Die von einer Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft außerhalb des Bundesge-

biets in einem anderen Signatarstaat nach dem Abkommen über die Rechtsstel-

lung der Flüchtlinge ausgehenden Rechtswirkungen sind nationalrechtlich in 

§ 60 Abs. 1 Satz 2 AufenthG abschließend geregelt (BVerwG, Urteil vom 

24. März 2025 - 1 C 7.24 - BVerwGE 185, 207 Rn. 11). Danach schließt die für ei-

nen bestimmten Staat ausgesprochene ausländische Anerkennung als Flücht-

ling die Abschiebung in diesen Staat auch für Deutschland aus. Durch diese na-

tionale Regelung hat der deutsche Gesetzgeber eine auf den Abschiebungsschutz 

begrenzte Bindungswirkung der ausländischen Flüchtlingsanerkennung ange-

ordnet.  

 

Den Klägern steht indessen kein Abschiebungsschutz nach § 60 Abs. 1 Satz 2 

Var. 3 AufenthG zu. § 60 Abs. 1 Satz 2 und 3 AufenthG gründet auf der Prä-

misse, dass der andere Mitgliedstaat für den Flüchtling verantwortlich ist und 

diesem in Ausübung seiner Verantwortung Schutz gewährt. Kann hiervon je-

doch ausnahmsweise nicht ausgegangen werden und muss der Mitgliedstaat 

über einen neuerlichen Antrag auf internationalen Schutz in der Sache entschei-

den, so stellte es einen Wertungswiderspruch dar, die Beklagte als nunmehr zu-

ständigen Mitgliedstaat durch die Anwendung von § 60 Abs. 1 Satz 2 Var. 3 

AufenthG mittelbar an die positive Entscheidung des anderen Mitgliedstaats zu 

binden, der seiner mit der Schutzgewährung einhergehenden Verantwortung 
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nicht gerecht wird. Zur Vermeidung eines solchen Wertungswiderspruchs ist 

§ 60 Abs. 1 Satz 2 Var. 3 AufenthG in einer Situation wie der vorliegenden teleo-

logisch zu reduzieren. 

 

Allerdings lässt sich dem Wortlaut des § 60 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. Satz 2 Var. 3 

AufenthG bei isolierter Betrachtung ein Abschiebungsverbot auch für den Fall 

entnehmen, dass der weitere, in der Bundesrepublik Deutschland gestellte Asyl-

antrag trotz der Zuerkennung von Flüchtlingsschutz durch einen anderen Mit-

gliedstaat wegen eines dort drohenden Verstoßes gegen Art. 4 GRC (vgl. EuGH, 

Urteil vom 19. März 2019 - C-297/17, C-318/17, C-319/17 und C-438/17 [ECLI:

EU:C:2019:219] - Rn. 92) nicht nach § 29 Abs. 1 Nr. 2 AsylG als unzulässig abge-

lehnt werden darf und das Bundesamt deswegen eine vollständige Prüfung des 

Antrags in der Sache vornimmt, auf deren Grundlage eine Schutzgewährung ab-

gelehnt wird. 

 

Einem derartigen Verständnis der Norm stehen aber systematische Gesichts-

punkte entgegen. Danach ist die Vorschrift dann nicht anzuwenden, wenn das 

Bundesamt eine Sachentscheidung über das Vorliegen der Flüchtlingseigen-

schaft trifft. Nach § 60 Abs. 1 Satz 3 AufenthG ist zwar allein das Bundesamt zu 

der Feststellung berufen, ob die Voraussetzungen des § 60 Abs. 1 Satz 1 

AufenthG vorliegen und dem Ausländer die Flüchtlingseigenschaft zuzuerken-

nen ist. Hiervon sind indessen die Fälle des § 60 Abs. 1 Satz 2 AufenthG aus-

drücklich ausgenommen. § 60 Abs. 1 Satz 2 Var. 3 AufenthG greift damit nur 

dann ein, wenn im Hinblick auf die Anerkennung als Flüchtling in einem ande-

ren Staat eine Entscheidung des Bundesamtes nicht erfolgt, und soll sich gerade 

nicht auf die hier gegebene Situation erstrecken, in der das Bundesamt aus uni-

onsrechtlichen Gründen ausnahmsweise eine solche Feststellung zu treffen hat.  

 

Der sich aus der Entstehungsgeschichte ergebende Sinn und Zweck des § 60 

Abs. 1 Satz 2 AufenthG weist in dieselbe Richtung. § 60 Abs. 1 Satz 2 AufenthG 

knüpft an § 51 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 AuslG 1990 (BGBl. I S. 1354) an (vgl. BT-

Drs. 15/420 S. 91). Beide Normen verfolgen seit jeher das Ziel, zum einen die 

Ausländerbehörden von der Feststellung politischer Verfolgung und der Prü-

fung der Voraussetzungen für die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft zu 
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entlasten. Zum anderen soll die Frage der politischen Verfolgung und des Vor-

liegens der Flüchtlingseigenschaft ausschließlich durch das Bundesamt im Asyl-

verfahren entschieden werden. § 60 Abs. 1 Satz 2 AufenthG formalisiert den Ab-

schiebungsschutz mit der Folge, dass die Ausländerbehörde bei der Anwendung 

des § 60 Abs. 1 AufenthG allein die formelle Frage nach dem Status des Auslän-

ders zu klären hat (BT-Drs. 11/6321 S. 74; 16/5065 S. 184). In Fällen wie dem 

vorliegenden greift dieser Normzweck indessen nicht ein, weil das Bundesamt 

– anders als in den vom Gesetzgeber ins Auge gefassten Sachverhaltsgestaltun-

gen – eine eigene aktuelle Prüfung der Voraussetzungen der Flüchtlingseigen-

schaft vornimmt, sodass es des Rückgriffs auf die Statusentscheidung des ande-

ren Mitgliedstaats nicht mehr bedarf. Vielmehr begründete die Annahme eines 

Abschiebungsverbots allein wegen dieser Entscheidung des anderen Mitglied-

staats mittelbar deren Bindungswirkung für deutsche Gerichte und Behörden, 

obwohl das Unionsrecht die Mitgliedstaaten im Bereich des internationalen 

Schutzes gerade nicht verpflichtet, die von einem anderen Mitgliedstaat erlasse-

nen Entscheidungen über die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft automa-

tisch anzuerkennen (BVerwG, Urteil vom 24. März 2025 - 1 C 7.24 - BVerwGE 

185, 207 Rn. 13).  

 

Die zur Vermeidung dieses Wertungswiderspruchs gebotene Einschränkung des 

Anwendungsbereichs des § 60 Abs. 1 Satz 2 AufenthG hat im Text der Norm kei-

nen Niederschlag gefunden. Ihr ist daher im Wege der teleologischen Reduktion 

der Norm zur Geltung zu verhelfen. 

 

Die Befugnis zur Korrektur des Wortlauts einer Vorschrift steht den Gerichten 

nur begrenzt zu. Sie ist unter anderem dann gegeben, wenn die Beschränkung 

des Wortsinns einer gesetzlichen Regelung aufgrund des vom Gesetzgeber mit 

ihr verfolgten Regelungsziels geboten ist, die gesetzliche Regelung also nach ih-

rem Wortlaut Sachverhalte erfasst, die sie nach dem erkennbaren Willen des 

Gesetzgebers nicht erfassen soll. In einem solchen Fall ist eine zu weit gefasste 

Regelung im Wege der sogenannten teleologischen Reduktion auf den ihr nach 

Sinn und Zweck zugedachten Anwendungsbereich zurückzuführen. Ob eine 

planwidrige Gesetzeslücke als Voraussetzung einer teleologischen Reduktion 

vorliegt, ist nach dem Plan des Gesetzgebers zu beurteilen, der dem Gesetz zu-

grunde liegt. Des Weiteren muss dem Plan des Gesetzgebers mit hinreichender 
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Deutlichkeit zu entnehmen sein, in welcher Weise die gesetzliche Regelung ein-

zuschränken ist, um den Gesetzeszweck zu erreichen (stRspr, BVerwG, Urteile 

vom 12. Dezember 2024 - 5 C 1.23 - BVerwGE 184, 108 Rn. 22 und vom 27. Feb-

ruar 2025 - 1 C 13.23 - BVerwGE 185, 79 Rn. 33).  

 

Diese Voraussetzungen sind hier erfüllt, wie sich aus den vorstehenden Ausfüh-

rungen ergibt. § 60 Abs. 1 Satz 2 Var. 3 AufenthG erfasst nach seinem Wortlaut 

auch Sachverhalte wie den vorliegenden, in denen ein Ausländer in einem ande-

ren Mitgliedstaat als Flüchtling anerkannt ist, gleichwohl aber wegen der ihm 

dort drohenden Gefahr einer unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung 

im Sinne von Art. 4 GRC ein erneutes Asylverfahren in Deutschland seitens des 

Bundesamtes durchgeführt werden muss. In diesen Fällen ist der Rückgriff auf 

den aus der Zuerkennungsentscheidung des anderen Mitgliedstaats folgenden 

formellen Status nicht mit den Intentionen des Gesetzgebers vereinbar; der sich 

hieraus ergebende Wertungswiderspruch erfordert, auch mit Blick auf das Uni-

onsrecht, eine Reduktion des Anwendungsbereichs der Norm. 

 

Einer solchen teleologischen Reduktion widerstreitet auch nicht die Rechtspre-

chung des Bundesverfassungsgerichts, der zufolge die §§ 29 und 35 AsylG kein 

Wahlrecht in Bezug auf die Unzulässigkeitsentscheidung gewährten, das Bun-

desamt, sofern die Voraussetzungen des § 29 Abs. 1 Nr. 2 AsylG vorlägen, den 

Asylantrag des Ausländers als unzulässig abzulehnen und diesem die Abschie-

bung in den Staat, der ihm internationalen Schutz gewährt hat, anzudrohen 

habe und eine Abschiebung in den Herkunftsstaat im Fall einer bereits erfolgten 

Schutzgewährung durch einen anderen Mitgliedstaat untersagt sei (BVerfG, 

Kammerbeschluss vom 13. September 2020 - 2 BvR 2082/18 - juris Rn. 28). 

Diesen Rechtssätzen lag eine Situation zugrunde, in der das Bundesamt im Ein-

klang mit § 29 Abs. 1 Nr. 2 AsylG den Asylantrag wegen der Schutzgewährung in 

einem anderen Mitgliedstaat als unzulässig abgelehnt und daher – anders als 

hier – keine Sachentscheidung getroffen hat.  

 

b. Das Verwaltungsgericht ist des Weiteren unter Verstoß gegen Bundesrecht 

(§ 137 Abs. 1 Nr. 1 VwGO) davon ausgegangen, die Beklagte sei nach der Ableh-
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nung des neuerlichen Antrags der Kläger auf internationalen Schutz auch uni-

onsrechtlich gehindert gewesen, diesen die Rückkehr in ihr Herkunftsland an-

zudrohen. 

 

aa. Lehnt ein Mitgliedstaat einen neuerlichen Antrag auf internationalen 

Schutz, der von einem bereits in einem anderen Mitgliedstaat als schutzberech-

tigten Ausländer gestellt wird, im Einklang mit Art. 33 Abs. 2 Buchst. a 

RL 2013/32/EU als unzulässig ab, so steht Unionsrecht einer Androhung der 

Abschiebung des Drittstaatsangehörigen in dessen Herkunftsland entgegen; in 

der auf der Grundlage von § 35 AsylG zu erlassenden Abschiebungsandrohung 

ist dem Drittstaatsangehörigen die Abschiebung in den anderen Mitgliedstaat 

anzudrohen. Ist dem Mitgliedstaat die Ablehnung des neuerlichen Antrags auf 

internationalen Schutz gemäß Art. 33 Abs. 2 Buchst. a RL 2013/32/EU als unzu-

lässig hingegen – wie hier mit für das Bundesverwaltungsgericht gemäß § 137 

Abs. 2 VwGO bindender Wirkung seitens des Verwaltungsgerichts festgestellt 

(vgl. indes BVerwG, Urteil vom 23. Oktober 2025 - 1 C 11.25 - juris LS) – aus-

nahmsweise verwehrt, weil die Lebensverhältnisse den Drittstaatsangehörigen 

im Falle einer Rückkehr in den anderen Mitgliedstaat der ernsthaften Gefahr 

aussetzten, eine unmenschliche oder erniedrigende Behandlung im Sinne von 

Art. 4 GRC zu erfahren, so steht Unionsrecht einer Androhung der Abschiebung 

des Drittstaatsangehörigen in dessen Herkunftsland nicht entgegen, sofern der 

nunmehr befasste Mitgliedstaat den Antrag auf internationalen Schutz auf der 

Grundlage einer neuen individuellen, vollständigen und aktualisierten Prüfung 

dieses Antrags und unter umfassender Berücksichtigung der Entscheidung des 

anderen Mitgliedstaats, diesem Drittstaatsangehörigen internationalen Schutz 

zu gewähren, und der Anhaltspunkte, auf denen diese Entscheidung beruht, ab-

gelehnt hat (EuGH, Urteil vom 18. Juni 2024 - C-753/22 - Rn. 49 ff., 72 ff. 

und 80).  

 

Der in Art. 4 Abs. 3 Unterabs. 1 EUV verankerte Grundsatz der loyalen Zusam-

menarbeit und das Ziel, die Kohärenz der von den zuständigen Behörden zweier 

Mitgliedstaaten getroffenen Entscheidungen darüber, ob ein und derselbe Dritt-

staatsangehörige oder Staatenlose internationalen Schutz benötigt, so weit wie 

möglich sicherzustellen, verpflichtet die zuständige Behörde des Mitgliedstaats, 
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die über den neuen Antrag zu entscheiden hat, unverzüglich einen Informati-

onsaustausch mit der zuständigen Behörde des anderen Mitgliedstaats einzulei-

ten, die den Antragsteller zuvor internationalen Schutz gewährt hat. Hierbei 

muss sie diese über den neuen Antrag informieren, dieser ihre Stellungnahme 

zu dem neuen Antrag zuleiten und diese ersuchen, ihr innerhalb einer angemes-

senen Frist die dieser vorliegenden Informationen, die zur Zuerkennung des in-

ternationalen Schutzes geführt haben, zu übermitteln (EuGH, Urteil vom 

18. Juni 2024 - C-753/22 - Rn. 78 f.; BVerwG, Urteil vom 24. September 2025 

- 1 C 7.24 - BVerwGE 185, 207 Rn. 14 ff.). 

 

Der nationalen Asylbehörde des Mitgliedstaats obliegt es in der Folge, auf der 

Grundlage einer neuen individuellen, vollständigen und aktualisierten Prüfung, 

in Anwendung der vorbezeichneten Richtlinien und unter umfassender Berück-

sichtigung der Entscheidung des anderen Mitgliedstaats, diesem Drittstaatsan-

gehörigen internationalen Schutz zu gewähren, und der ihr zugrunde liegenden 

Anhaltspunkte darüber zu befinden, ob in dessen Person die Voraussetzungen 

für die Zuerkennung internationalen Schutzes vorliegen oder nicht beziehungs-

weise nicht mehr vorliegen und im Falle einer Zurückweisung ein ernsthaftes 

Risiko der Todesstrafe, der Folter oder einer anderen unmenschlichen oder er-

niedrigenden Strafe oder Behandlung in dem Drittstaat besteht (EuGH, Urteile 

vom 18. Juni 2024 - C-753/22 - Rn. 68 ff. und - C-352/22 [ECLI:EU:C:2024:

521] - Rn. 71). Gegen eine ablehnende Entscheidung steht dem Ausländer ge-

mäß Art. 46 RL 2013/32/EU das Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf zu. 

 

Dieses durch die Richtlinien 2011/95/EU und 2013/32/EU maßgeblich vorgege-

bene Verfahren stellt sicher, dass das grundrechtlich durch Art. 18 und 19 Abs. 2 

GRC i. V. m. Art. 33 GFK gewährleistete und sekundärrechtlich in Art. 21 Abs. 1 

(i. V. m. Art. 20 Abs. 2) RL 2011/95/EU und in Art. 5 Halbs. 2 RL 2008/115/EG 

verankerte Refoulement-Verbot in jedem Stadium des Verfahrens uneinge-

schränkt Beachtung erfährt und von dem Drittstaatsangehörigen materiell- und 

verfahrensrechtlich jederzeit tatsächlich in Anspruch genommen werden kann 

(EuGH, Urteil vom 18. Juni 2024 - C-352/22 - Rn. 52 und 57). 
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Gerade weil der Mitgliedstaat bei der Bescheidung des neuerlichen Antrags auf 

Gewährung internationalen Schutzes an eben diese spezifischen schutzrechtli-

chen Gewährleistungen gebunden ist, ist im Rahmen der ihm hierbei zugleich 

obliegenden Entscheidung über eine Zurückweisung gewährleistet, dass die 

Schutzgewährung des anderen Mitgliedstaats nicht unter Verletzung des 

Refoulement-Verbots faktisch beendet und dem Drittstaatsangehörigen nicht 

die Möglichkeit einer tatsächlichen Inanspruchnahme der mit ihm verknüpften 

Rechte und Leistungen sowie der weiteren in den einschlägigen Richtlinien ver-

bürgten Garantien genommen wird (vgl. hierzu EuGH, Urteil vom 18. Juni 2024 

- C-352/22 - Rn. 67 ff). Unter diesen Voraussetzungen und angesichts der um-

fassenden verfahrens- und materiell-rechtlichen Garantien für den Ausländer 

kann eine Abschiebungsandrohung in den Herkunftsstaat wie hier auch dann 

ergehen, wenn der andere Mitgliedstaat den gewährten Schutzstatus nicht aber-

kannt hat (vgl. zum Auslieferungsrecht EuGH, Urteil vom 18. Juni 2024 - C-

352/22 - Rn. 72). Insoweit ist es auch rechtlich nicht erforderlich, den Dritt-

staatsangehörigen zuvor aufzufordern, sich in das Hoheitsgebiet des anderen 

Mitgliedstaats zu begeben (vgl. Art. 6 Abs. 2 Satz 1 RL 2008/115/EG und § 50 

Abs. 3 Satz 2 AufenthG). Die ihm dort drohende Gefahr einer unmenschlichen 

oder erniedrigenden Behandlung steht nicht nur der Rückkehr selbst, sondern 

auch einer darauf bezogenen Aufforderung entgegen. 

 

bb. Angesichts dieses klaren Befundes besteht für den Senat keine Veranlas-

sung, das Verfahren auszusetzen und ein Vorabentscheidungsverfahren nach 

Art. 267 Abs. 3 AEUV einzuleiten. Eine Vorlagepflicht eines letztinstanzlich ent-

scheidenden Gerichts besteht nur, wenn sich in dem Verfahren entscheidungs-

erheblich eine Frage des Unionsrechts stellt, die sich nicht bereits aus der 

Rechtsprechung des Gerichtshofs beantwortet oder deren Beantwortung nicht 

so offenkundig ist, dass für vernünftige Zweifel keinerlei Raum bleibt. Diese 

Voraussetzungen sind hier nicht erfüllt (vgl. BVerwG, Urteil vom 19. Februar 

2026 - 1 C 16.25 - Rn. 24 ff.). 

 
2. Die Aufhebung der Anordnung und Befristung des Einreise- und Aufenthalts-

verbots auf 30 Monate, beginnend mit dem Tag der Abschiebung, durch das 

Verwaltungsgericht verstößt gegen § 11 Abs. 1 AufenthG. Diese Regelungen in 

dem angefochtenen Bescheid sind, anders als es das Verwaltungsgericht – von 
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seinem Standpunkt aus konsequent – angenommen hat, nicht deswegen rechts-

widrig, weil die gegenüber den Klägern verfügte Abschiebungsandrohung aufzu-

heben wäre (vgl. dazu oben unter 1.). 

 

3. Der Senat kann den Rechtsstreit auf der Grundlage der vorhandenen tatsäch-

lichen Feststellungen abschließend selbst zugunsten der Beklagten entscheiden 

(§ 144 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 VwGO). Die Abschiebungsandrohung (a.) sowie die 

Anordnung und Befristung des Einreise- und Aufenthaltsverbots (b.) sind recht-

mäßig und verletzen die Kläger nicht in ihren Rechten (§ 113 Abs. 1 Satz 1 

VwGO). 

 

a. Die Abschiebungsandrohung findet ihre Rechtsgrundlage in § 34 Abs. 1 Satz 1 

AsylG. Die Beklagte war an ihrem Erlass, wie unter 1.a. dargelegt, nicht durch 

§ 60 Abs. 1 Satz 2 Var. 3 AufenthG gehindert; auch im Übrigen sind die Voraus-

setzungen des § 34 Abs. 1 Satz 1 AsylG erfüllt. Die Abschiebungsandrohung steht 

ferner mit den unter 1.b. dargestellten unionsrechtlichen Vorgaben, die auch für 

das verwaltungsgerichtliche Verfahren gelten (vgl. dazu BVerwG, Urteil vom 

24. März 2025 - 1 C 7.24 - BVerwGE 185, 207 Rn. 14 ff.) im Einklang. Das ist im 

vorliegenden Fall zu bejahen, auch wenn der unionsrechtlich gebotene, auf die 

in Griechenland getroffene Zuerkennungsentscheidung bezogene Informations-

austausch zwischen dem Bundesamt und den für das Asylverfahren zuständigen 

griechischen Behörden nach den Feststellungen des Verwaltungsgerichts nicht 

erfolgt ist. Das Verwaltungsgericht hat angenommen, es sei offensichtlich aus-

geschlossen, dass ein derartiger Informationsaustausch zu einer anderen Ent-

scheidung des Bundesamtes geführt hätte. In Anbetracht des Verfahrensver-

laufs in beiden Instanzen besteht hier ausnahmsweise keine Notwendigkeit, den 

Sachverhalt im Hinblick auf die griechische Zuerkennungsentscheidung weiter 

aufzuklären. 

 

Abgesehen davon, dass das angefochtene Urteil erlassen wurde, bevor der Senat 

(BVerwG, Urteil vom 24. März 2025 - 1 C 7.24 - BVerwGE 185, 207 Rn. 14 ff.) 

klargestellt hat, in welchem Umfang die Zuerkennungsentscheidung des ande-

ren Mitgliedstaats im verwaltungsgerichtlichen Verfahren zu berücksichtigen 

ist, haben die Kläger es unterlassen, auf entsprechende Aufklärungsmaßnahmen 
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des Verwaltungsgerichts hinzuwirken. Sie sind zudem persönlich in der mündli-

chen Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht nicht erschienen, obwohl das 

Bundesamt ihr Vorbringen – nach den Feststellungen des Verwaltungsgerichts 

mit überzeugenden und nachvollziehbaren Gründen – als unglaubhaft gewertet 

hat, und haben sich damit selbst der Möglichkeit begeben, die Annahme fehlen-

der Glaubhaftigkeit zu entkräften und Umstände vorzutragen, die ihr Begehren 

stützen könnten. Hierzu gehören auch die Anhaltspunkte, auf denen die Zuer-

kennungsentscheidung Griechenlands beruht.  

 

Ferner haben die Kläger ihre Begehren, die Beklagte zu verpflichten, ihnen in-

ternationalen Schutz zuzuerkennen oder ein Abschiebungsverbot nach § 60 

Abs. 5 oder 7 Satz 1 AufenthG festzustellen, nach Abweisung der hierauf gerich-

teten Klage nicht durch Einlegung eines Rechtsmittels weiterverfolgt, sodass das 

Urteil insoweit rechtskräftig geworden ist. Die Kläger haben damit sowohl im 

tatsachengerichtlichen Verfahren als auch im Revisionsverfahren zu keinem 

Zeitpunkt geltend gemacht, der in Griechenland getroffenen Zuerkennungsent-

scheidung ließen sich zusätzliche entscheidungserhebliche Umstände zu ihren 

Gunsten entnehmen. Hierfür sind auch sonst keinerlei Anhaltspunkte ersicht-

lich. 

 

b. Die Anordnung und Befristung des Einreise- und Aufenthaltsverbots auf 30 

Monate, beginnend mit dem Tag der Abschiebung, steht mit § 11 Abs. 1 und 3 

AufenthG im Einklang. 

 

4. Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 VwGO. Gerichtskosten wer-

den gemäß § 83b AsylG nicht erhoben. Der Gegenstandswert für das Revisions-

verfahren ergibt sich aus § 30 RVG. Gründe für eine Abweichung gemäß § 30 

Abs. 2 RVG liegen nicht vor. 

 

 

Dr. Keller Prof. Dr. Fleuß Dollinger 

 

 Böhmann Fenzl 
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